
Vereinswechsel im Amateurbereich Senioren 
 
1. Allgemeines  
  
Amateure können nur in zwei festgelegten Zeiträumen wechseln, nämlich in den Wechselperioden I und II. Ein Spieler kann je 
Wechselperiode einen Vereinswechsel vornehmen, d. h. er kann sowohl in der Wechselperiode I als auch in der 
Wechselperiode II wechseln. Bei Zustimmung zum Vereinswechsel innerhalb der Wechselperioden erhält der Spieler ab 
Eingang der vollständigen Unterlagen bei der Passabteilung eine sofortige Spielberechtigung für Pflichtspiele. Eine 
Spielberechtigung für Freundschaftsspiele wird auch außerhalb der Wechselperioden ab Eingang der vollständigen Unterlagen 
bei der Passabteilung erteilt. Unberührt von den Wechselperioden bleibt die Bestimmung des § 13 SpO/WFLV. Liegen die 
Voraussetzungen einer der dort aufgeführten Tatbestände vor, erhält der Spieler eine sofortige Spielberechtigung für 
Pflichtspiele auch außerhalb der Wechselperioden. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Regelung, dass ein Spieler mit 
Ablauf von sechs Monaten nach dem letzten Spiel eine Spielberechtigung für Pflichtspiele erhalten kann. Selbstverständlich ist 
auch in diesem und den übrigen Fällen des § 13 SpO/WFLV eine Spielberechtigung vor Antragseingang nicht möglich.  
  
Beispiel: Laut Eintragung im Spielerpass wurde das letzte Spiel am 28.03. bestritten. Am 25.10. wird die Spielberechtigung auf 
dem Postweg beantragt. Der Spieler ist in diesem Fall ab dem Zeitpunkt des Antragseingangs spielberechtigt, also ab 24.10., 
und nicht bereits ab dem 29.09. Eine Spielberechtigung kann niemals vor Antragseingang erteilt werden.  
  
2. Wechselperiode II  
(Abmeldung in der Zeit zwischen dem 01.07. und dem 31.12. und Eingang des Antrags auf Spielerlaubnis bis zum 31.01.)  
  
  
Erfolgt die Abmeldung des Spielers in der Zeit vom 1.07. bis zum 31.12. und gehen die vollständigen Unterlagen bis zum 31.01. 
bei der Passabteilung ein, wird bei Zustimmung zum Vereinswechsel die Spielberechtigung für Pflichtspiele frühestens zum 
01.01. bzw. ab Antragseingang erteilt.  
Auch hier hat ein verspätetes Einreichen der Unterlagen erhebliche Folgen. Erfolgt die Abmeldung des Spielers fristgerecht bis 
zum 31.12. und gehen die vollständigen Unterlagen nach dem 31.01. bei der Passabteilung ein, wird selbst bei vorliegender 
Zustimmung zum Vereinswechsel die Spielberechtigung für Pflichtspiele erst zum 1.07. bzw. mit Ablauf von sechs Monaten 
nach dem letzten Spiel erteilt.  
  
Bei Nichtzustimmung erhält der Spieler in jedem Fall eine Spielberechtigung für Pflichtspiele mit Ablauf von sechs Monaten 
nach dem letzten Spiel.  
  
3. Nachträgliche Zustimmung  
  
Eine Nichtzustimmung kann vom abgebenden Verein nachträglich aufgehoben werden. Die nachträgliche Zustimmung muss an 
die Passabteilung geschickt werden.  
  
In der Wechselperiode II ( 01.01. - 31.01. ) führt die nachträgliche Zustimmung nur dann zu einer sofortigen Spielberechtigung, 
wenn sich der Spieler bis zum 31.12. abgemeldet hat und die nachträgliche Zustimmung in der Zeit vom 01.01. bis zum 31.01. 
eingeht. Bei einem späteren Eingang kann die nachträgliche Zustimmung gemäß § 11 (4) SpO/WFLV ebenfalls nicht mehr 
berücksichtigt werden.  
  
Wurde der neu ausgestellte Spielerpass mit den Wartefristen der Nichtzustimmung zwischenzeitlich von der Passabteilung an 
den aufnehmenden Verein geschickt, muss in diesen Fällen dieser Original-Spielerpass an die Passabteilung zur Änderung der 
erteilten Spielberechtigung zurückgeschickt werden. Ein evtl. bereits angebrachtes Lichtbild kann entfernt werden, weil von der 
Passabteilung ein neuer Spielerpass ausgestellt wird. Ist der neue Spielerpass bereits verloren gegangen, muss eine Erklärung 
über den Passverlust eingereicht werden. Die Änderung der Spielberechtigung ist gebührenpflichtig.  
  
4. Ersatz der Zustimmung zum Vereinswechsel eines Amateurspielers durch den Nachweis der Zahlung der Entschädigung (§ 
11 (2) SpO/WFLV)  
  
  
Zu beachten ist, dass in der Wechselperiode II (01.01 - 31.01.) der Nachweis der Zahlung der Entschädigung die Zustimmung 
nicht ersetzt. Der Zahlungsnachweis führt zu keiner Änderung der Spielberechtigung.  
  
5. Eingeschränkte Zustimmung  
  
Der abgebende Verein hat gemäß § 9 (2) SpO/WFLV die Möglichkeit, eine Zustimmung nur für einen bestimmten Verein zu 
erteilen. Wechselt der Spieler nicht zu diesem bestimmten Verein, bedeutet dass für jeden anderen Verein, dass der Spieler mit 
Nichtzustimmung wechselt.  
  
Beispiel: Wurde die Zustimmung vom abgebenden Verein A nur für Verein B erteilt und der Spieler wechselt zu Verein C, so gilt 
für Verein C die Nichtzustimmung. Nennt der abgebende Verein in seiner separaten Freigabebestätigung den Namen des 
aufnehmenden Vereins, handelt es sich bereits um eine eingeschränkte Freigabe!  
  
6. Form der Abmeldung  
  
Ein Spieler muss sich per Einschreiben mittels Postkarte abmelden. Als Tag der Abmeldung gilt das Datum des Poststempels. 
Zu diesem Zeitpunkt ist die Spielberechtigung für den bisherigen Verein erloschen. Erkennt der Verein die Abmeldung nicht an, 
z. B. weil die Abmeldung nicht per Einschreibepostkarte erfolgt ist, sondern durch einen Einschreibebrief, muss dies unter 
Angabe der Gründe innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Abmeldung dem Spieler per Einschreiben mitgeteilt werden. Wird 
der Abmeldung innerhalb dieser Frist nicht widersprochen, erkennt der abgebende Verein diese an. Der abgebende Verein 
kann dann später die Spielberechtigung für den neuen Verein nicht mit der Begründung anfechten, dass sich der Spieler nicht 
ordnungsgemäß abgemeldet hat.  
  



Beispiel: Der Spieler meldet sich am 30.12. per Einschreibebrief bei seinem bisherigen Verein ab. Der abgebende Verein 
händigt den Spielerpass nicht innerhalb der 14 Tage Frist aus. Die Spielberechtigung für den neuen Verein wird am 30.01. 
beantragt und der Spieler erhält eine sofortige Spielberechtigung für Pflichtspiele. Der abgebende Verein kann gegen die 
Spielberechtigung nicht mehr Beschwerde mit der Begründung einlegen, dass sich der Spieler nicht ordnungsgemäß per 
Einschreibepostkarte abgemeldet hat. Die Abmeldung per Einschreibebrief ist durch den unterbliebenen Widerspruch anerkannt 
worden.  
  
7. Frist zur Aushändigung des alten Spielerpasses nach erfolgter Abmeldung  
  
Geht einem Verein die Abmeldung per Einschreiben zu, so ist er verpflichtet, in der Regel gegenüber dem Spieler oder dem 
neuen Verein den vollständig ausgefüllten Spielerpass bzw. eine Erklärung über den Verbleib des Spielerpasses mit allen 
Angaben innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Abmeldung gegen Empfangsbescheinigung auszuhändigen oder per 
Einschreiben zuzusenden.  
  
Wird der Spielerpass oder die Erklärung über den Verbleib des Spielerpasses durch den abgebenden Verein nicht 
ausgehändigt, kann der neue Verein erst nach Ablauf von 14 Tagen seit der Abmeldung lt. Einschreibebeleg den Spielerantrag 
bei der Passabteilung einreichen. Diese Frist von 14 Tagen beginnt ab dem Tag nach dem Abmeldedatum. Gehen Unterlagen 
vor Fristablauf bei der Passabteilung ein, werden sie unbearbeitet an den Verein zurückgeschickt.  
Der aufnehmende Verein und der Spieler haben in einem gesonderten Schriftstück verbindlich zu erklären, den alten 
Spielerpass oder die Erklärung über den Verbleib des Spielerpasses nicht fristgerecht erhalten zu haben. Der Spieler gilt nach 
den Bestimmungen der Spielordnung als freigegeben. Das heißt allerdings nicht, dass er sofort spielberechtigt wird. 
Selbstverständlich müssen Wartefristen eingehalten werden.  
  
Spielerpässe bzw. die Erklärung über den Verbleib eines Spielerpasses können in Ausnahmefällen vom abgebenden Verein zur 
Aufbewahrung der Passabteilung innerhalb der Frist von vierzehn Tagen ab dem Tag der Abmeldung per Einschreiben 
zugesandt oder bei der Passabteilung gegen Empfangsbestätigung eingereicht werden. Der abgebende Verein sollte in diesem 
Fall den Spieler oder den evtl. bekannten neuen Verein schriftlich darüber unterrichten.  
Wichtig: Achten Sie bei der Zusendung von Spielerpässen an die Passabteilung unbedingt darauf, dies per Einschreiben 
vorzunehmen. Werden die Spielerpässe nur mit einfachem Brief (also nicht per Einschreiben) bei der Passabteilung eingereicht, 
gilt der Spieler wegen Verstoß gegen die Formvorschrift als freigegeben.  
  
8. Eintragungen im Spielerpass  
  
Der abgebende Verein muss im Spielerpass die erfolgte Abmeldung durch Eintragung des Abmeldetages bestätigen. Des 
Weiteren sind das Datum des letzten Spiels, die Zustimmung/Nichtzustimmung und noch nicht verbüßte Sperrstrafen auf der 
Rückseite des Spielerpasses einzutragen. Für die Richtigkeit dieser Angaben ist der abgebende Verein verantwortlich, der 
diese mit Unterschrift und Vereinsstempel bestätigen muss. Die Eintragungen auf der Rückseite des Spielerpasses sind 
Grundlage für die Erteilung der Spielberechtigung. Daher sollten der aufnehmende Verein und der Spieler nach Erhalt des 
Spielerpasses diesen auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen.  
Nach Erteilung einer Spielberechtigung durch die Passabteilung für den neuen Verein können auf dem Spielerpass des 
abgebenden Vereins vorgenommene Eintragungen – die Grundlage für die Erteilung der Spielberechtigung waren - nur unter 
folgenden Voraussetzungen im nach hinein abgeändert werden:  
  
• Das Datum der Abmeldung wurde im Spielerpass falsch eingetragen – der Nachweis kann nur durch Vorlage des 
Originaleinschreibebelegs erbracht werden. Die Bestätigung des abgebenden Vereins ist nicht ausreichend.  
  
Beispiel: Laut Eintragung im Spielerpass erfolgte die Abmeldung am 01.01. Die Zustimmung zum Vereinswechsel wurde erteilt. 
Das letzte Spiel wurde am 15.12. bestritten. Am 10.01. wird die Spielberechtigung beantragt. Da die Abmeldung nicht bis zum 
31.12. erfolgt ist, kann die Spielberechtigung für Pflichtspiele nur mit Ablauf von sechs Monaten nach dem letzten Spiel zum 
16.06. erteilt werden. Bestätigt im nach hinein der abgebende Verein eine Abmeldung vom 31.12., kann diese nicht anerkannt 
werden. Der Nachweis kann nur durch die Einreichung des Originaleinschreibebelegs über die erfolgte Abmeldung am 31.12. 
erbracht werden, wobei dies bis zum Ende der Wechselperiode erfolgt sein muss.  
  
• Das Datum des letzten Spiels wurde im Spielerpass falsch eingetragen – das tatsächliche Datum kann nur vom 
Kreisvorsitzenden oder Staffelleiter bestätigt werden. Eine Erklärung des abgebenden Vereins über ein anderes als das im 
Spielerpass eingetragene Datum wird nicht anerkannt.  
  
Beispiel: Der Spieler hat sich am 01.01. abgemeldet, die Zustimmung zum Vereinswechsel wird erteilt. Laut Eintragung im 
Spielerpass erfolgte das letzte Spiel am 15.10. Die Spielberechtigung wird am 31.01. beantragt. Wegen der nicht fristgerechten 
Abmeldung erhält der Spieler eine Spielberechtigung für Pflichtspiele zum 16.04. (sechs Monate nach dem letzten Spiel). Der 
abgebende Verein bestätigt im nach hinein, dass das letzte Spiel bereits am 15.06. bestritten wurde. Diese Bescheinigung wird 
nicht anerkannt, so dass die Spielberechtigung nicht abgeändert werden kann. Die Spielberechtigung kann nur abgeändert 
werden, wenn das Datum 15.06. vom Kreisvorsitzenden/Staffelleiter bestätigt wird.  



 
Nachträgliche Zustimmung  
 
Eine Nichtzustimmung kann vom abgebenden Verein nachträglich aufgehoben werden. Die nachträgliche Zustimmung muss an 
die Passabteilung geschickt werden.  
  
a) Diese ist in der Wechselperiode I (01.07. - 31.08.) nur zu beachten, wenn sich der Spieler bis zum 30.06. abgemeldet hat 
und die nachträgliche Zustimmung in der Zeit vom 01.07. bis 31.08. eingegangen ist.  
Eine Fristversäumnis hat für den aufnehmenden Verein erhebliche Konsequenzen:  
Geht die nachträgliche Zustimmung nach dem 31.08. bei der Passabteilung ein, bleibt es bei der aufgrund der 
Nichtzustimmung erteilten Spielberechtigung, d. h. die Zahlung einer Entschädigung an den abgebenden Verein wurde 
vergeblich geleistet.  
  
b) In der Wechselperiode II ( 01.01. - 31.01. ) führt die nachträgliche Zustimmung nur dann zu einer sofortigen 
Spielberechtigung, wenn sich der Spieler bis zum 31.12. abgemeldet hat und die nachträgliche Zustimmung in der Zeit vom 
01.01. bis 31.01. eingeht. Bei einem späteren Eingang kann die nachträgliche Zustimmung ebenfalls nicht mehr berücksichtigt 
werden.  
  
c) Wurde der neu ausgestellte Spielerpass mit den Wartefristen der Nichtzustimmung zwischenzeitlich von der Passabteilung 
an den aufnehmenden Verein geschickt, muss in diesen Fällen dieser Original-Spielerpass an die Passabteilung zur Änderung 
der erteilten Spielberechtigung zurückgeschickt werden. Ein evtl. bereits angebrachtes Lichtbild kann entfernt werden, weil von 
der Passabteilung ein neuer Spielerpass ausgestellt wird. Ist der neue Spielerpass bereits verloren gegangen, muss eine 
Erklärung über den Passverlust eingereicht werden. Die Änderung der Spielberechtigung ist gebührenpflichtig.  
 
 
 
 
 
Ersatz der Zustimmung zum Vereinswechsel eines Amateurspielers durch den Nachweis der Zahlung der 
Entschädigung (§ 11 (2) SpO/WFLV)  
 
a) Durch den Nachweis der Zahlung des Entschädigungsbetrages gemäß § 11 Abs. 2 SpO/WFLV wird die Zustimmung des 
abgebenden Vereins ersetzt. Dies gilt allerdings nur bei Abmeldung bis zum 30.06. und Einreichung des Nachweises in der Zeit 
vom 1.07. bis 31.08. (also in der Wechselperiode I) bei der Passabteilung. Geht der Zahlungsnachweis erst nach dem 31.08. 
bei der Passabteilung ein, wurde die Entschädigung vergeblich gezahlt. Es bleibt bei der Nichtzustimmung und der 
Spielberechtigung für Pflichtspiele zum 1.11.  
  
b) Zu beachten ist, dass in der Wechselperiode II (01.01 - 31.01.) der Nachweis der Zahlung der Entschädigung die 
Zustimmung nicht ersetzt.  
  
c) Die Passabteilung prüft nicht, ob die Höhe der geleisteten Zahlung den in § 11 SpO/WFLV festgelegten Summen entspricht.  
 
 
 
Sind Ihre Unterlagen vollständig? 
 
Überprüfen Sie Ihre Unterlagen vor Einsendung an die Passabteilung unbedingt auf Vollständigkeit. Bedenken Sie bitte, dass 
jede Verzögerung durch Einsendung von unvollständigen Unterlagen, die unbearbeitet an Sie zurückgeschickt werden, zu Ihren 
Lasten geht! Liegt in diesen Fällen kein ausreichend frankierter Rückumschlag bei, geht das Porto zu Lasten des Vereins.  
Der Passabteilung müssen für Amateurspieler folgende Unterlagen im Original vorgelegt werden (die Übersendung per Telefax 
ist nicht gültig): 

 Der vollständig ausgefüllte, gut lesbare Spielberechtigungsantrag  

 Bei Vereinswechseln zusätzlich der vollständig ausgefüllte alte Spielerpass, incl. Stempel und Unterschrift des abgebenden 
Verein bzw. die Erklärung von Spieler und neuem Verein, dass der alte Spielerpass vom abgebenden Verein nicht fristgerecht 
ausgehändigt wurde und  

 Der Nachweis der erfolgten Abmeldung (Einschreibebeleg bzw. Eintragung im Spielerpass). Fehlen diese, kann das 
Ausstelldatum eines evtl. beigefügten Schreibens des abgebenden Vereines nicht als Abmeldedatum anerkannt werden. In 
diesem Fall beginnen die Wartefristen ab Antragseingang. 

  
Bitte kennzeichnen Sie Briefumschläge, die für die Passabteilung bestimmt sind, deutlich mit dem Vermerk "Passabteilung". Sie 
können Anträge auf Erstausstellung/Vereinswechsel und Anträge für Vertragsspieler in einem Umschlag an die Passabteilung 
schicken. Bitte legen Sie Ihren Unterlagen einen ausreichend frankierten Rückumschlag für die Rücksendung bei. Befinden sich 
nur Erstausstellungen in dem Umschlag, kennzeichnen Sie diesen zur zügigen Bearbeitung bitte deutlich mit einem "E".  
Alle anderen Schriftstücke zur Vervollständigung der Unterlagen, darunter auch nachträgliche Freigabeerklärungen, können per 
Telefax eingereicht werden. Bitte achten Sie zur Vermeidung von Unstimmigkeiten darauf, dass Ihr Faxgerät richtig eingestellt 
ist (Uhrzeit, Datum, Absender). Es passiert leider immer wieder, dass uns Unterlagen zugefaxt werden, die wegen der 
fehlenden Absenderangabe und einer schlecht lesbaren Handschrift nicht zugeordnet werden können.  
Unterlagen, die der Passabteilung per E-Mail zugesandt werden, haben keine Gültigkeit und werden unbearbeitet zur Seite 
gelegt.  
Bitte geben Sie in Ihren Anträgen auf Erteilung einer Spielberechtigung unbedingt Ihre richtige LSB-Nr. an und kontrollieren Sie 
bitte sofort nach Erhalt der neuen Spielerpässe, ob die eingetragenen Daten richtig sind.  
Bei jedem Schriftverkehr mit der Passabteilung sollte die Telefonnummer eines Vereinsvertreters angegeben werden, den wir 
ggf. innerhalb der Geschäftszeiten erreichen können.  



 
Antragseingang bei der Passabteilung 
 
Bei Unterlagen, die durch die Post zugestellt werden, gilt als Eingangstag der letzte Werktag vor der Zustellung. Werden 
Unterlagen in den WFLV-Briefkasten eingeworfen, gilt der Tag des Einwurfs, wobei der Eingangsvermerk maßgebend ist. Bei 
Einwurf an Sonn- und Feiertagen gilt als Eingangstag der darauf folgende Werktag.  
  
Wird z. B. eine nachträgliche Zustimmungserklärung oder der Nachweis über die nachträglich gezahlte Ausbildungs- und 
Förderungsentschädigung an einem Sonn- oder Feiertag per Fax zur Passabteilung geschickt, so gilt in diesen Fällen als 
Eingangstag der darauf folgende Werktag. 
 
 
 
 
 
Abmeldung  
 
Die Abmeldung muss eigenhändig unterschrieben sein und per Einschreiben mittels Postkarte erfolgen. Meldet der Spieler sich 
per Einschreibebrief ab und der Verein ist mit der Form nicht einverstanden, so muss er der Abmeldung per Einschreiben 
innerhalb von 14 Tagen widersprechen, (empfohlen wird Übergabe-Einschreiben, weil der Spieler sonst behaupten kann, er 
habe kein Schreiben bekommen).  
  
Meldet der Spieler sich per Einschreibepostkarte ab und gibt darauf keinen Absender an, muss der Verein, sofern er der 
Abmeldung wegen Verstoß gegen die Formvorschrift widersprechen will, den Widerspruch an die zuletzt bekannte Adresse des 
Spielers schicken. Der Verein sollte den alten ausgefüllten Spielerpass aus Gründen der Sicherheit an die Passabteilung 
schicken.  
  
Die Spielberechtigung eines Amateurspielers für seinen alten Verein erlischt mit dem Datum der Abmeldung. Ein Spieler, der 
sich am 1.06. zum 30.06. abmeldet, ist bereits ab dem 1.06. nicht mehr spielberechtigt! Sollte er nach dem 1.06. dennoch 
eingesetzt werden, so spielt er ohne gültige Spielberechtigung! Diese Vorgänge werden dem zuständigen Landesverband zur 
Kenntnis gegeben.  
  
Nach Erhalt des Einschreibebeleges oder des vollständig ausgefüllten Spielerpasses sollten Sie sofort prüfen, ob das Datum 
deutlich lesbar ist. Bei Differenzen zwischen dem Datum eines vorgelegten Einschreibebeleges und dem Abmeldedatum lt. 
Spielerpass gilt das Datum des Einschreibebeleges.  
  
Ein fehlender Einschreibebeleg wird durch die Eintragung des Abmeldedatums durch den abgebenden Verein im Spielerpass 
ersetzt.  
 
 
 
 
 
Aushändigung von Spielerpässen nach erfolgter Abmeldung des Spielers  
 
Ist der Spielerpass oder die Erklärung über den Verbleib des Spielerpasses durch den abgebenden Verein nicht vorhanden, 
kann der neue Verein erst nach Ablauf von 14 Tagen seit der Abmeldung lt. Abmeldenachweis den Spielerantrag bei der 
Passabteilung einreichen. Der aufnehmende Verein und der Spieler müssen verbindlich schriftlich erklären, den alten 
Spielerpass oder die Erklärung über den Verbleib des Spielerpasses nicht fristgerecht erhalten zu haben.  
  
Das Kreuz auf den alten Spieleranträgen im Feld "Spielerpass binnen 14 Tagen ausgehändigt: NEIN" ersetzt nicht diese 
Bestätigungen. Der neue Verein und der Spieler müssen die o. g. schriftliche Bestätigung abgeben.  
  
Spielerpässe bzw. die Erklärung über den Verbleib eines Spielerpasses können in Ausnahmefällen zur Aufbewahrung der 
Passabteilung innerhalb der Frist von vierzehn Tagen ab dem Tag der Abmeldung per Einschreiben zugesandt oder bei der 
Passabteilung gegen Empfangsbestätigung eingereicht werden.  
  
Wichtig: wird ein Spielerpass nur mit einfachem Brief (also nicht per Einschreiben) bei der Passabteilung eingereicht, gilt der 
Spieler in jedem Fall als freigegeben. 
 
 
 
 
Einsendung von Spielerpässen zur Vernichtung 
 
Vereine können zur Entlastung ihrer Kartei Pässe von Spielern, die ihre aktive Tätigkeit beendet haben, zur Vernichtung an die 
Passabteilung zurückgeben. Diese Pässe müssen zur Vermeidung von Irrtümern eindeutig gekennzeichnet werden, z. B. mit 
dem Vermerk "zur Vernichtung". Die Spielberechtigung ist dann 6 Monate nach Eingang des Passes bei der Passabteilung 
erloschen. 
 
 



 
 
Zweitausfertigungen  
 
Ist ein Spielerpass nicht mehr auffindbar, kann eine Zweitausfertigung des verloren gegangenen Spielerpasses unter Hinweis 
auf den Passverlust bei der Passabteilung beantragt werden. Der Spieler muss diese Anforderung einer Zweitausfertigung nicht 
unterschreiben, die Unterschrift eines Vereinsvertreters mit Vereinsstempel ist ausreichend. 
 
 
 
Übersicht über die Vereinswechsel-Entschädigungen 
Erläuterungen: 
 
 Grundlage: § 16 DFB-Spielordnung, Fassung vom 01.09.2003  

 einfacher Satz: 
A) keine Besonderheiten oder 
B) bei Zusammentreffen von 1,5- und 0,5-fachem Satz  

 1,5-facher Satz: 
A) aufnehmender Verein hat keine A-, B- od. C-Jgd-11-er Mannschaften oder 
B) Spieler/in hat 17., aber nicht 21. Lebensjahr vollendet und wurde die letzten drei Jahre beim abgebenden Verein 
ausgebildet und hat dort gespielt  

 2-facher Satz: 
A und B von "1 1/2-facher Satz" treffen zusammen  

 0,5-facher Satz: 
Spieler/in war weniger als 18 Monate beim abgebenden Verein für Freundschaftsspiele berechtigt 

  
Diese Summen gelten nur für die Wechselperiode 1. In der Wechselperiode 2 können die Beträge frei ausgehandelt werden.  
  
Die Bestimmungen gelten nicht beim Vereinswechsel von Spielerinnen.  
  
Abweichende schriftliche Vereinbarungen der beteiligten Vereine sind möglich.  
Abweichende schriftliche Vereinbarungen zwischen dem abgebenden Verein und dem Spieler sind ebenfalls möglich, jedoch 
dürfen die festgelegten Höchstbeträge nicht überschritten werden.  
  
Bei den festgelegten Entschädigungsbeträgen handelt es sich um Nettobeträge. Dies gilt auch für frei vereinbarte 
Entschädigungsbeträge. Sofern bei dem abgebenden Verein Umsatzsteuer anfällt, hat er eine Rechnung unter Angabe der 
Umsatzsteuer auszustellen.  
  



 
 
Spielklassen 
(abgebender - aufnehmender Verein) 

einfacher Satz 1,5-facher Satz 2-facher Satz 0,5-facher Satz 

3. Liga/RL - 3. Liga/RL 5.000,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 2.500,00 € 

3. Liga/RL - NRW-Liga 4.375,00 € 6.562,50 € 8.750,00 € 2.187,50 € 

3. Liga/RL - VL 3.750,00 € 5.625,00 € 7.500,00 € 1.875,00 € 

3. Liga/RL - LL 3.250,00 € 4.875,00 € 6.500,00 € 1.625,00 € 

3. Liga/RL - BL 2.875,00 € 4.312,50 € 5.750,00 € 1.437,50 € 

3. Liga/RL - KA 2.750,00 € 4.125,00 € 5.500,00 € 1.375,00 € 

3. Liga/RL - KB/KC 2.625,00 € 3.937,50 € 5.250,00 € 1.312,50 € 

     

     

Spielklassen 
(abgebender - aufnehmender Verein) 

einfacher Satz 1,5-facher Satz 2-facher Satz 0,5-facher Satz 

NRW-Liga - 3. Liga/RL 5.000,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 2.500,00 € 

NRW-Liga - NRW-Liga 3.750,00 € 5.625,00 € 7.500,00 € 1.875,00 € 

NRW-Liga - VL 3.125,00 € 4.687,50 € 6.250,00 € 1.562,50 € 

NRW-Liga - LL 2.625,00 € 3.937,50 € 5.250,00 € 1.312,50 € 

NRW-Liga - BL 2.250,00 € 3.375,00 € 4.500,00 € 1.125,00 € 

NRW-Liga - KA 2.125,00 € 3.187,50 € 4.250,00 € 1.062,50 € 

NRW-Liga - KB/KC 2.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 € 

     

     

Spielklassen 
(abgebender - aufnehmender Verein) 

einfacher Satz 1,5-facher Satz 2-facher Satz 0,5-facher Satz 

VL - 3. Liga/RL  5.000,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 2.500,00 € 

VL - NRW-Liga 3.750,00 € 5.625,00 € 7.500,00 € 1.875,00 € 

VL - VL 2.500,00 € 3.750,00 € 5.000,00 € 1.250,00 € 

VL - LL 2.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 € 

VL - BL 1.625,00 € 2.437,50 € 3.250,00 € 812,50 € 

VL - KA 1.500,00 € 2.250,00 € 3.000,00 € 750,00 € 

VL - KB/KC 1.375,00 € 2.062,50 € 2.750,00 € 687,50 € 

     

     

Spielklassen 
(abgebender - aufnehmender Verein) 

einfacher Satz 1,5-facher Satz 2-facher Satz 0,5-facher Satz 

LL - 3. Liga/RL 5.000,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 2.500,00 € 

LL - NRW-Liga 3.750,00 € 5.625,00 € 7.500,00 € 1.875,00 € 

LL - VL 2.500,00 € 3.750,00 € 5.000,00 € 1.250,00 € 

LL - LL 1.500,00 € 2.250,00 € 3.000,00 € 750,00 € 

LL - BL 1.125,00 € 1.687,50 € 2.250,00 € 562,50 € 

LL - KA 1.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 500,00 € 

LL - KB/KC 875,00 € 1.312,50 € 1.750,00 € 437,50 € 

     

     

Spielklassen 
(abgebender - aufnehmender Verein) 

einfacher Satz 1,5-facher Satz 2-facher Satz 0,5-facher Satz 

BL - 3. Liga/RL 5.000,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 2.500,00 € 

BL - NRW-Liga 3.750,00 € 5.625,00 € 7.500,00 € 1.875,00 € 

BL - VL 2.500,00 € 3.750,00 € 5.000,00 € 1.250,00 € 

BL - LL 1.500,00 € 2.250,00 € 3.000,00 € 750,00 € 

BL - BL 750,00 € 1.125,00 € 1.500,00 € 375,00 € 

BL - KA 625,00 € 937,50 € 1.250,00 € 312,50 € 



BL - KB/KC 500,00 € 750,00 € 1.000,00 € 250,00 € 

     

     

Spielklassen 
(abgebender - aufnehmender Verein) 

einfacher Satz 1,5-facher Satz 2-facher Satz 0,5-facher Satz 

KA - 3. Liga/RL 5.000,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 2.500,00 € 

KA - NRW-Liga 3.750,00 € 5.625,00 € 7.500,00 € 1.875,00 € 

KA - VL 2.500,00 € 3.750,00 € 5.000,00 € 1.250,00 € 

KA - LL 1.500,00 € 2.250,00 € 3.000,00 € 750,00 € 

KA - BL 750,00 € 1.125,00 € 1.500,00 € 375,00 € 

KA - KA 500,00 € 750,00 € 1.000,00 € 250,00 € 

KA - KB/KC 375,00 € 562,50 € 750,00 € 187,50 € 

     

     

Spielklassen 
(abgebender - aufnehmender Verein) 

einfacher Satz 1,5-facher Satz 2-facher Satz 0,5-facher Satz 

KB/KC - 3. Liga/RL 5.000,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 2.500,00 € 

KB/KC - NRW-Liga 3.750,00 € 5.625,00 € 7.500,00 € 1.875,00 € 

KB/KC - VL 2.500,00 € 3.750,00 € 5.000,00 € 1.250,00 € 

KB/KC - LL 1.500,00 € 2.250,00 € 3.000,00 € 750,00 € 

KB/KC - BL 750,00 € 1.125,00 € 1.500,00 € 375,00 € 

KB/KC - KA 500,00 € 750,00 € 1.000,00 € 250,00 € 

KB/KC - KB/KC 250,00 € 375,00 € 500,00 € 125,00 € 

 


